
 

 

III 3.a)3. Regelungen bei Versäumnis von Klassenarbeiten 

 
Hat eine Schülerin oder ein Schüler die Anfertigung einer bewerteten schriftlichen Arbeit 

versäumt, entscheidet die Fachlehrkraft über Notwendigkeit und Art einer Ersatzleistung. 

In der Regel muss der Schüler/ die Schülerin die Klassenarbeit zu einem von der 

Fachlehrkraft festgesetzten Termin nachschreiben. 

Sollte eine Schülerin oder ein Schüler wiederholt an den Tagen fehlen, an denen 

Klassenarbeiten angesetzt worden sind, behält sich die Schule vor, zusätzlich zu den 

Entschuldigungen der Erziehungsberechtigten ärztliche Bescheinigungen für das Fehlen 

einzufordern. 

Hat der Schüler oder die Schülerin über einen längeren Zeitraum gefehlt, sodass sie/er den 

Stoff für die Klassenarbeit im Unterricht nicht erarbeiten konnte, gibt die Fachlehrkraft auf 

Wunsch der Schülerin oder des Schülers Gelegenheit zu einer Ersatzleistung. 
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